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Universitätsstadt Siegen 

Bestätigungsvermerk des unabhängiger Abschlluisspvüfers 

An die Universitätsstadt Siegen 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Gesamtabschluss der Universitätsstadt Siegen und ihrer einzubezie-

henden Tochtergesellschaften (Konzern) — bestehend aus der Gesamtbilanz zum 

31. Dezember 2018 und der Gesamtergebnisrechnung für das Haushaltsjahr vom 

1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Gesamtanhang, einschließlich 

der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden — geprüft. Darüber hinaus 

haben wir den Gesamtlagebericht der Universitätsstadt Siegen für das Haushaltsjahr 

vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

• entspricht der beigefügte Gesamtabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vor-

schriften nach § 116 Abs. 1 GO NRW a. F. i. V. m. §§ 49  if.  der Gemeindehaushalts-

verordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) und vermittelt 

unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Gesamtvermögens-, Gesamt-

schulden- und Gesamtfinanzlage der Universitätsstadt Siegen zum 31. Dezember 

2018 sowie ihrer Gesamtertragslage für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2018 bis 

zum 31. Dezember 2018 und 

• vermittelt der beigefügte Gesamtlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der 

Lage der Universitätsstadt Siegen. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Ge-

samtlagebericht im Einklang mit dem Gesamtabschluss, entspricht den Vorschriften 

des § 116 Abs. 1 GO NRW a. F. i. V. m. §§ 49  if.  GemHVO NRW und stellt die 

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen-

dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Gesamtabschlusses und des Gesamtlage-

berichts geführt hat. 
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Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Gesamtabschlusses und des Gesamtlageberichts in 

Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut 

der Wirtschaftsprüfer (IDVV) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-

schlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und 

Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 

Gesamtabschlusses und des Gesamtlageberichts" unseres Bestätigungsvermerks wei-

tergehend beschrieben. Wir sind von der Universitätsstadt Siegen unabhängig in Über-

 

einstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften 

und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen 

Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungs-

nachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile 

zum Gesamtabschluss und zum Gesamtlagebericht zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Rates für den Gesamtab-

schluss und den Gesamtlagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Gesamtabschlus-

ses, der den Vorschriften des § 116 Abs. 1 GO NRW a. F. i. V. m. §§ 49  if.  GemHVO 

NRW in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Gesamtabschluss 

unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-

sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Gesamtvermögens-, Gesamtschul-

den-, Gesamtfinanz- und Gesamtertragslage der Universitätsstadt Siegen vermittelt. 

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie 

in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als 

notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Gesamtabschlusses zu ermögli-

chen, der frei von wesentlichen — beabsichtigten oder unbeabsichtigten — falschen Dar-

stellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Gesamtabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-

antwortlich, die Fähigkeit der Universitätsstadt Siegen zur Fortführung ihrer Tätigkeit, 

cl. h. der stetigen Erfüllung der Aufgaben zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die 

Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Sicherung der stetigen Erfül-

lung ihrer Aufgaben, sofern einschlägig, anzugeben. 
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, Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Ge-

samtlageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Gesamtlage der Universi-

tätsstadt Siegen vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Gesamtab-

schluss in Einklang steht, den Vorschriften des § 116 Abs. 1 GO NRW a. F. i. V. m. 

§§ 49 ff. GemHVO NRW entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-

wicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 

die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, 

um die Aufstellung eines Gesamtlageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwen-

denden Vorschriften des § 116 Abs. 1 GO NRW a. F. i. V. m. §49 ff. GemHVO NRW 

zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Ge-

samtlagebericht erbringen zu können. 

Der Rat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der 

Universitätsstadt Siegen zur Aufstellung des Gesamtabschlusses und des Gesamtlage-

berichts. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Gesamtabschlusses 

und des Gesamtlageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Gesamtab-

schluss als Ganzes frei von wesentlichen — beabsichtigten oder unbeabsichtigten fal-

schen Darstellungen ist, und ob der Gesamtlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild 

von der Gesamtlage der Universitätsstadt Siegen vermittelt sowie in allen wesentlichen 

Belangen mit dem Gesamtabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Er-

kenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften des § 116 Abs. 1 GO NRW a. F. i. V. m. 

§§ 49  if.  GemHVO NRW entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-

wicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere 

Prüfungsurteile zum Gesamtabschluss und zum Gesamtlagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass 

eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 GO NRW unter Beachtung der vom 

Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-

ger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets 

aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren 

und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, 

dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Gesamtabschlusses Lind 

Gesamtlageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beein-

flussen. 
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kriti-

sche Grundhaltung. Darüber hinaus 

e identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher — beabsichtigter oder unbe-

absichtigter — falscher Darstellungen im Gesamtabschluss und im Gesamtlagebe-

richt, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch 

sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als 

Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche fal-

sche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrich-

tigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte 

Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner 

Kontrollen beinhalten können. 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Gesamtabschlusses rele-

vanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Gesamtlageberichts re-

levanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die 

unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein 

Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Universitätsstadt Siegen abzuge-

ben. 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Ver-

tretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

• ziehen wir auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise Schlussfolgerungen 

darüber, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder 

Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Universitäts-

stadt Siegen zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d. h. der stetigen Erfüllung ihrer Aufga-

ben, aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche 

Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehö-

rigen Angaben im Gesamtabschluss und im Gesamtlagebericht aufmerksam zu ma-

chen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil 

zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis 

zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünfti-

ge Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Universi-

tätsstadt Siegen die stetige Aufgabenerfüllung nicht sicherstellen kann. 
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• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Gesamtab-

schlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Gesamtabschluss die zugrunde 

liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Gesamtabschluss 

unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Gesamtvermögens-, Gesamt-

schulden-, Gesamffinanz- und Gesamtertragslage der Universitätsstadt Siegen ver-

mittelt. 

• holen wir ausreichende geeignete Prüfungsnachweise für die Rechnungslegungsin-

formationen der Unternehmen oder Geschäftstätigkeiten innerhalb des Konzerns ein, 

um Prüfungsurteile zum Gesamtabschluss und zum Gesamtlagebericht abzugeben. 

Wir sind verantwortlich für die Anleitung, Überwachung und Durchführung der Ge-

samtabschlussprüfung. Wir tragen die alleinige Verantwortung für unsere Prüfungs-

urteile. 

9  beurteilen wir den Einklang des Gesamtlageberichts mit dem Gesamtabschluss, sei-

ne Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Univer-

sitätsstadt Siegen. 

e führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 

zukunftsorientierten Angaben im Gesamtlagebericht durch. Auf Basis ausreichender 

geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunfts-

orientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsa-

men Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorien-

tierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den 

zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben 

wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereig-

nisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 



e 
/ Wirtschaftsprüfer 

Universitätsstadt Siegen 2018 SM/ Treuhand Südwestfalen Anlage lii 

Gesamtabschluss - 6 - 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplan-

ten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellun-

gen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unse-

rer Prüfung feststellen. 

Siegen, den 3. November 2021 

S/W Treuhand Südwestfalen GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

wgrsciens-

 

- (-15 pRüFuNGs-

 

‘

 

GE sEu_sch,LAFT -7 \ 
• 

2 (S) 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6



